
Stadt Ilsenburg (Harz) 21.10.2020 
Der Stadtrat 
 
 

Vorlage Nr.: 7.123/2020 öffentlich 

Berichterstatter: 
 

Frau Schwager-Löwe, Amtsleiterin Fachbereich 
Ordnung und Bauen 
 

 
Gegenstand der Vorlage 
 
Öffentliche Auslegung des Bestandsverzeichnisses für Gemeindestraßen und 
sonstige öffentliche Straßen der Stadt Ilsenburg für den Ortsteil Drübeck 
 
 
Beratungsfolge 
 

Gremium Sitzung Anwesend Ja Nein Enth. 
Mitwirk.-
verbot 

Bau-, Ordnungs- und 
Umweltausschuss 

04.11.2020      

Ortschaftsrat Drübeck 10.11.2020      

Hauptausschuss 12.11.2020      

Stadtrat 18.11.2020      

 
  
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg (Harz) beschließt: 
 

1. Das Bestandsverzeichnis für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche 
Straßen der Stadt Ilsenburg / OT Drübeck wird gemäß § 4 Abs. 2 StrG LSA 
sechs Monate lang zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Ilsenburg 
(Harz), Fachbereich Ordnung und Bauen, Harzburger Straße 24, 1. OG, 
Zimmer 214, ausgelegt. 
 

2. Auszüge aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch sind 
Bestandteil des Bestandsverzeichnisses. 

 
3. Die Auslegung zur Einsichtnahme wird gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 StrG LSA   

eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. 
 

4. Während der sechsmonatigen Auslegungsfrist können Bedenken und 
Anregungen zum Bestandsverzeichnis schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift vorgebracht werden. 

 
 
 
  



Begründung 
 
Die Gemeinden haben gemäß § 4 Abs. 2 StrG LSA i.V.m. StrVerzVO ein 
Bestandsverzeichnis ihrer Gemeinde- und sonstigen öffentlichen Straßen zu führen. 
Das Bestandsverzeichnis ist ein amtliches Verzeichnis, das der Klarheit über die 
Rechtsverhältnisse an der jeweiligen Straße dient.  
 
Gemeindestraßen sind gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA diejenigen öffentlichen 
Straßen, die überwiegend dem Verkehr innerhalb der Gemeinde oder dem 
nachbarlichen Verkehr zwischen den Gemeinden oder dem weiteren Anschluss von 
Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege 
dienen oder zu dienen bestimmt sind. Andere öffentliche Straßen sind gem. § 3 Abs. 
1 Nr. 4 StrG LSA sonstige öffentliche Straßen. 
 
Öffentliche Straßen sind gem. § 2 StrG LSA diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 
die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Dabei gelten gem. § 51 Abs. 3 StrG 
LSA die vor dem 03.10.1990 existierenden Stadt- und Gemeindestraßen als 
öffentliche Gemeindestraßen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 StrG LSA. 
 
Die Rechtswirkungen des StrG LSA treten nach Ablauf einer sechsmonatigen 
Auslegungsfrist des Bestandsverzeichnisses ein. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen 
 
§ 4 Abs. 2 Satz 1 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA), 
Straßenverzeichnisverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (StrVerzVO)  
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Ja    Nein     
 
im HH-Jahr:  
Erträge/Einzahlungen in EUR:   
Aufwendungen/Auszahlungen in EUR:   
 

 
 

 
 
Loeffke 
Bürgermeister 
 
 
Anlagen: Straßenbestandslisten für den OT Drübeck, die eine Zusammenfassung 
der im Bestandsverzeichnis aufgenommenen öffentlichen Straßen darstellen 
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